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Abteilung Justiz

Prag, den 6. April 1943

II f 1201115

An

den Herrn Staatssekretir

im

Hause

Betrifft

Anerkennung von Arisierungsv

durch das Schweizerische Bun



M

183S1

C 424

Hu

T0n

des

Schweizerischen Bundesgerichtes

I. Zivilabteilung

Sitzung vom 22. Dezember 1942.

Anwesend die Herren Bundesg

der I. Zivilabteilung, Bund

und Fässler.

In Sochen

Böhmische Unionbank,Filiele

rufungskläg rin, vertreten

in Zürich,

au (St. Gallen),
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a
Die Forderung wurde ait der "ieferung des Malges fäl-
lig. In diessm Zeitpunict stand die Pirma beroite unter dem-Zwange-
vervelter, der aueh die Ldeferung anoz-nete. Ein Wechsel In der
Person des Gläubigers der Kaufpreiste rtang trat jedoch degwegen
nicht ein. Der Zwangeverwalter bat mit der schuldnerisohen Firna
nicht etwa einen neuen Vertrsg abgeschlossen. Er handalte für die
Firna Ld. Hamburger & Sohn, die nach wie vor wd terbeutand, und
exfallte deren Vertrsgsschuld. Alleininhaber dieser Firmz und so-
mit Glllubiger aller ihr zuetehenden Forderungen war auch in diesem
Zeitpunkt der Kläger. Etwas anderes behauptet die Beklagte nicht.
Das Gläubigerreeht den Klägers ging nech der Darstellung
der Beklagten erst unter mit der Abtretung der Kaufpreiaforderung
an die Beklagte. Diese nahm niaht der Kläger, sondern der Zwange-
verwalter an l8. August l939 vor. Der Kläger bringt an, der Zwange-
verzalter sei dazu nicht berechtigt gewesen. Diezer behauptet auch
nicht, vom Kläger zur Abtretung ermächtigt worden zu sein. lr sti tzt
sich dinzig auf die iha sls staatlich eingesetztem Zwangsverwaltor
eingeräusten Befugnisse. Es frägt sich, ob diese Tatsache ausreicht,
um seine gogen den Willen des Klägers vorgenommene Verfügung über
ueuopenz anopro ossp
2.- Nach der Feststellung lar Varineianz sind die Be-
  d 
 des Mini-
steriums für Industrie, Randel and
1059
2
klärt ihn als berechtigt und verpf.
was
zum ordentlichen Betrieb der Unten..
Zwange-
verwalter ist insbesonders berechtigt,
sämtliche Erträgnisse und Eimahmen gus
einzuziehen und überhaupt alle die Ünten
hanölungen vorzunehmen. Dritte, die gegen
nebmung Verpflichtungen haben, die aus dem
einzuziehen und übcrhaupt alle die Unternehn
handlungen vorzunehmen. Dritts, die gegen dex
nehmung Ver: flichtungen haben, die aus dem Betrieb
entstanden sind, hat der Zwengeverwaltez aufzuforde
Besitzer, sondern ihm zu erfüllen.-Den Reinertrag d
hat der Zwangsverwalter dem Besits
auozuländigen,
Genehmigung der Abrechnung durch üabef tadtrut. Der
Stadtrat zun weiteren Betrieb der
pehmung, zu
Auefalles oder zur Verbesneruns
iebecinriel
verwenden.
Wit der Zwangi
vollständig die Veriügung
dazu gehörenden Vezmögen
Eigentümer entgeht auch
soll ihm der Reinertrag



Angehöriger oler Gläubiger. Wie den Akten entnommen werden muss,

wård die Zwangeverwaltong über die Unternelmungen des Klägers ein-

zig deshalb angeozdnet, weil er "Nicht-Arier" iat. Etwas anderes

behauptet auch die Beklagte nicht.

3.- Der Zwangeverwalter war somit zur Verfügung äber das

Vermögen des Klägers durch eine,gtaatliche Anordnung ermächtigt.

Ob die Zwangsverwaltung auch die Fraze etehende Forderug erfgge-

te, - was die Vorinstanz verneinte

untersuchtWer-

den. Denn anch wenn dies zutrifft,

cht sner-

kannt werien, weil die staatliche

3yangs-

vervaltung beraht, den schweizeri.

ibarläuft. Die-

se Anordmung missachtet das Eigentus-

tzeollstän-
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Zwangeverwaltung, die keinen
den, einen rechtemämsi-on Sis.
 seinen Willen und ant-
senädigungslos um sein Veraögen zu «ineen.
Für den schweizerisshen Rik
st eine solche liassnahme
staatlichen inordnung getroffenen Verfagungen über das Vermögen
des Rigentümers muss daher dio Anerkenmung versagt werden. Ob der
schweizerische ordrerublic gegenüber einen derartigen Eingriff
nur donn anzuwenden sei, wenn eine "Binnenbeziehung" des Streit-
verhßltnisses zum schveizerisohen Recht gegeben iat, kann dahinge-
stellt bleiben. Denn eine solche Beziehung i t bei der in Frage
stehenden Forderung jedenfalls gegeben. Die sohuldnerische Firma
hat ihren Sitz in der Schweiz; der Kläger hat sieh in der Schweis
niedergelassen, bevor die Fordezung fallig wurde, der hintorlegte
Betrag befindet sich bei ainer schweizerischen Antsstelle.
4.- Die Beklagte führt als Zessionsrin soch an, wenn die
Zwangeverwaitung an sich dem schweizerischen ordre publie suwider-
laufe, so könne diesvon der Abtretung der Forderung nicht gesagt
werden. Diese stelle ein ordentliches Rechtageschäft zwischen
zwei mährischen Firmen dar, daa die schweizerische Ordnung aicht
verletse. Nach den schveizerischen R-
ten Veräusserer
biger Besitzer von einem nicht verf
en gut-
Nigentum srwerben; der wahre Eiger
ae schwei-
gläubigen Erwerb des Besitsers ses
Rechtser-
zerische Obligationenrecht einen
tserverb
werb bei Forderungen nicht kenne, só 
20800
an einer abgetretenen Forderung, bei de
seines Rechtes vorlustigt gehe, in Anbe
schweizerischen Sachenrechtes nicht als
ordre public verstossend angesehen werden.
Allein wonn die Zwangsverwaltung geg n de
weiteres für alle sash auf die Zwangsvervaltung stützen
fügungen über das verwaltete Vemögen, aleo auch für die At
einer Forderung. Auch der Zessionar muss sich diesem Bangel
Abtretung vor den schweizerischen Richter mtgegenhalten lassen.
Sonst wäre die Durcheetzung des schweizerischen ordre publie
überhanpt nieht möglich. Den Zwangeverwalter der die Forderung in
selbet nicht einbringan kann,
der Schweiz wegen des ordre pu²
darf nicht gestattet werden, dae
Ziel auf dem Une
Abtretung zu erreichen.
Ob der Hinweis der Beklagte auf die Ordr
zeehtes in Bezug auf den gutglüubigen Erwerb danx.
asionarin gutgläubis
müeste, Wenn die Beklagte
dahingeetellt bleiben, 
de adsa tolchen Sachroz
itp
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nicht behauptet. Die Verhäl

ordre public massgebend a

der Firma Ed. Remburger 

Wie die Vorinetanz festate

in der Schweiz niederliess und

wissen, daes er die Zwangeverwa

derung nicht anerkenne.

Demgentoe erkennt das Dundegge

1.) Die Berufung wird abgewiese

Kantonsgerichtes des Kantons St. Galle

bestätigt.

2.) Die bundesgerichtlichen 1.

a) einer derichtsgebähr ve

b den Schreibgebühren von

e) den Kanzleiauslagen von

werden der Beklagten auferlegt.- Dieso hat a

für das Verfahren vor Bundesgericht mit Fr, l5

lich zu entschädigen.

.) Dieses Urteil i t den Parteien und der

des Kantons St. Gallen sehriftlich mitzuteilen.

Lausan n ea don 22. Dezem

ST

In Namen der I. Zivilabte

Schweizerischen Bundesgerk

Der Präsident : i.V.

Des

P188Y

gez. Easler a.h.



St.S. IV M = 60 b/43.

Prag, den 9. Juli 1943.

1943

l.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Winkler.

In Sachen Entjudung der Firma AKo-Klemperer teile ich

auf die dort. Zuschrift vom 8.6.d.Js. - Zeichen V/l Jd -

2064/43 mit, daß die abschließende Bearbeitung der Ange-

legenheit im Simne Ihres Vorschlages erfolgen kann. Auf

die mit Ihnen gehabten fernmündlichen Besprechungen nehme

ich Bezug.

ulde

2.2

M 6q-43



Abteilung Wirtschaft

Frag,den 8.Juni 1943.

V/l Jd - 2064/43

4

An das

Buro 

da  24

Büro des Herrn Staatssekretärs

I

fnt

RE

-

zu Hd.Herrn Ministerialrat Dr. G i e

10.JUNI 1943

im H a u s e.

Betrifft: Firma "AKo" Leo Klemperer & Co., Damen- und

Kinderkonfektion, P r a g.

St. S. IV M - 69a/43 vom 28.5.1943.

awo
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Durchschrift an

Herrn Winkler

auf die dort. Zuschrift vom 20.5.d.Js. - Zeichen Nr. v/1

Jd 1864/43 zur Kenntnis.

A Xge

BA

.bnge

EecygeLapoTRoNOn

Etobo1otre

NAUSE

T8UO

BONkteG

Sf

3.)
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Sicherheitsdienst RF4

Prag, den 25.Mai 1943.

SD-Dienststelle Prag.

III D 5

Urschriftlich mit 2 Anlagen

nach Kenntnisnahme zurück

an den

persönlichen Referenten

des Herrn Staatssekretär

beim Reichsprotektor für Böhme

4-Obersturmbannführer Dr. G i

Prag

I



Der Reichsprot

Zentral-Marktvereini

Lohtet.

Dieses Schreiben ist

ir öftent-

liche Aufträge am 22,

Klärung des Vorganges

beantwor-

tet,daß sie sich wege

Ministerium

für Wirtschaft und Ar

Die Zentralste

llung von Be-

rufskleidung nichts

Oh eich die Bi

Grund



A b s e h r if t !

Z St

1.März 1943.

An die

Firma Andreas Parteymiller

Taus.

Betr.: Zuteilung von Arbeitsanzügen.

Bezug: Ihr Schreiben vom 2o.2.1943.

Ihr Schreiben,welches Sie an die "Zer

vereinigung Abt.:Spinnstoff" (?) geschickt 

an meine Dienststelle.

Zur Sache selbst teile ich mit,daß fi

dung das Ministerium für Wirtschaft und Arbe

ist,welches durch verschiedene Erlässe die

Zuweisung von Berufskleidung getroffen hat.

I.A.

gez.Hermann.



St.S. IV M - 72/43.

Prag, den 5. Mai 1943.

A

1.) Kanzlei setze auf bes

i-Sturmbennführer Ritt

Cdd

Betriebes in Taus wir

Kleidungsatücken sow

eiter nur noch über e

erfügten, die kaum meh

absführung habe bereit

der Zentralstelle für

Zuteilung von hundert

ine aber bislang einen

von Kenntnis und bitte

I


